
Auftraggeber: 

 

  

 

Stadt Ingelheim am Rhein 

Fridtjof-Nansen-Platz 1 

55218 Ingelheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flächennutzungsplan 2040 der Stadt Ingelheim am Rhein  
 

Konzept Freiflächen-Photovoltaik 
Flächenpotenzialanalyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Bericht umfasst 67 Seiten 
Proj.-Nr.: M 109-21 

 
 
 
 

vorgelegt von: 
 

 
 

Stand 07.06.2023 



- 2 - 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 HINTERGRUND UND ANLASS ......................................................................... 3 

2 UNTERSUCHUNGSGEBIET .............................................................................. 3 

3 GESETZLICHE GRUNDLAGEN ......................................................................... 4 

3.1 Baugesetzbuch (BauGB)................................................................................... 4 

3.2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ............................................................... 4 

4 PLANERISCHE ZIELE UND VORGABEN ......................................................... 5 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV ................................................................... 5 

4.2 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe ..................................... 6 

5 METHODISCHE VORGEHENSWEISE .............................................................. 7 

6 RESTRIKTIONSANALYSE ................................................................................. 9 

6.1 Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ............................ 9 

6.2 Weitere Ausschlusskriterien .......................................................................... 19 

6.3 Ergebnis der Restriktionsanalyse .................................................................. 28 

7 EIGNUNGSANALYSE ...................................................................................... 30 

7.1 Betrachtung der ermittelten Potenzialflächen .............................................. 30 

7.1.1 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 1 ........................................................................ 30 

7.1.2 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 2 ........................................................................ 35 

7.1.3 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 3 ........................................................................ 39 

7.1.4 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 4 ........................................................................ 44 

7.1.5 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 5 ........................................................................ 49 

7.1.6 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 6 ........................................................................ 53 

7.1.7 Steckbrief Potenzialfläche Nr. 7 ........................................................................ 58 

7.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen 
Auswirkungen .................................................................................................... 63 

7.2.2 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen ............................ 64 

7.3 Ergebnis der Eignungsanalyse ...................................................................... 64 

8 QUELLENVERZEICHNIS ................................................................................. 67 

 



- 3 - 

1 Hintergrund und Anlass 

Die Stadt Ingelheim am Rhein beabsichtigt die Neuaufstellung ihres Flächennutzungsplanes. 
Anlass der Neuaufstellung ist die Fusion der Stadt Ingelheim am Rhein mit der Verbandsge-
meinde Heidesheim am Rhein im Jahr 2019. Im Zuge dieses Verfahrens soll unter anderem 
untersucht werden, ob bzw. in welchem Umfang geeignete Potenzialflächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen (FF-PVA) im Ingelheimer Stadtgebiet vorliegen. Hierzu wird ein schlüs-
siges gesamträumliches Planungskonzept aufgestellt, das als Grundlage für den Auswahl- 
und Abwägungsprozess im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes dienen 
soll. Ziel dabei ist eine geordnete sowie raum- und umweltverträgliche Konzentration von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen.  

Die Untersuchungen im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans zur Nutzung 
erneuerbarer Energien steht im Einklang mit einer durch die Stadt Ingelheim seit vielen Jah-
ren betriebenen Stadtentwicklung, die die Herausforderungen des Klimawandels aktiv in den 
Blick nimmt. Bereits seit dem Jahr 2012 liegt ein umfassendes Klimaschutzkonzept vor. Die 
Bestrebungen zu einer klimafreundlichen und klimaangepassten Stadt wurden durch den 
Beschluss des Stadtrates am 17.06.2019 ¿ber die Erarbeitung des Masterplans ĂCO2-neut-
rales und klimaresilientes Ingelheimñ bekrªftigt. Bei dem masterplan handelt es sich um ei-
nen Prozess, in dem kontinuierlich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umge-
setzt bzw. in Umsetzung gebracht werden. Ziel der Stadt Ingelheim ist es, bis zum Jahr 2040 
klimaresilient und CO2-neutral zu werden. 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Ingelheimer Stadtgebiet befindet sich im Norden Rheinhessens im Landkreis Mainz-Bin-
gen. Gegenstand des vorliegenden Konzeptes Freiflächen-Photovoltaik ist das gesamte 
Ingelheimer Stadtgebiet mit einer Fläche von ca. 7.330 ha. 

Abbildung 1: Lage der Stadt Ingelheim am Rhein (Stadtgebiet schwarz umrandet, Ab-
bildung unmaßstäblich) 
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3 Gesetzliche Grundlagen 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2022 eine Reihe von Gesetzesnovellen beschlossen, die 
zu einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen sollen. Hinsichtlich 
der Nutzung der Solarenergie ist hierbei insbesondere die am 01.01.2023 in Kraft getretene 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie das am 11.01.2023 in Kraft getre-
tene ĂGesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren 
Energien im Städtebaurechtñ von Bedeutung. Letzteres hat zu einer  nderung des Bauge-
setzbuchs hinsichtlich der Privilegierung bestimmter Freiflächen-Photovoltaikanlagen ge-
führt. 

Durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde eine ĂPhotovoltaik-Stra-
tegieñ, die mit Stand 05.05.2023 vorliegt. Die dort enthaltenen Maßnahmen sollen in zwei 
Gesetzespaketen nacheinander umgesetzt werden (Solarpaket I und II, BMWK, 2023). 
Nachfolgend werden die für FF-PVA derzeit geltenden maßgeblichen gesetzlichen Grundla-
gen dargestellt.  

3.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Anders als Windenergieanlagen zählten Freiflächen-Photovoltaikanlagen bislang grundsätz-
lich nicht zu den gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben im Außenbereich. Mit 
dem o.g. ĂGesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
erneuerbaren Energien im Städtebaurechtñ sind Vorhaben die der Nutzung solarer Strah-
lungsenergie dienen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 b) auf einer Fläche längs von Autobahnen o-
der Schienenwegen des übergeordneten Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen und in 
einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahr-
bahn, im Außenbereich privilegiert. Für FF-PVA, die hiervon nicht erfasst werden, ist zur 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich. 

Zur vorausschauenden umwelt- und siedlungsverträglichen Steuerung von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen besteht für Kommunen die Möglichkeit, gesamträumliche Konzepte auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung aufzustellen, die als Grundlage für die Darstellung von 
Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan mit entsprechender Zweckbestimmung gemäß § 
5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dienen können. Mit einem gesamträumlichen Planungskonzept, wird 
ein Koordinierungsrahmen für eine langfristig orientierte Standortplanung geschaffen. Eine 
Ausschlusswirkung für FF-PVA an anderer Stelle im Stadtgebiet kann durch die Darstellung 
von Sonderbauflächen jedoch nicht erzielt werden. 

3.2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Die Bundesregierung hat für Deutschland das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 Treibhausgas-
neutralität im Stromsektor zu erreichen. Hierfür sind im novellierten EEG 2023 215 Gigawatt 
installierter Photovoltaik-Leistung im Jahr 2030 als Zwischenziel gesetzt. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist es erforderlich, innerhalb weniger Jahre den jährlichen Ausbau der Photovol-
taik von ca. 7 Gigawatt im Jahr 2022 auf 22 Gigawatt zu verdreifachen (BMWK, 2023). 

Mit dem EEG 2023 wurde die Flächenkulisse für förderfähige FF-PVA erweitert. Zu Konver-
sionsflächen und verbreiterten Seitenrandstreifen neben Straßen und Bahngleisen kommen 
neue Kategorien wie Agri-PV, Floating-PV und Moor-PV hinzu. Die neuen Kategorien wer-
den in die reguläre PV-Freiflächenausschreibung integriert. Bestimmte Agri-PV-Anlagen so-
wie Moor-PV-Anlagen erhalten aufgrund ihrer höheren Kosten einen Bonus in den Aus-
schreibungen. Die Voraussetzungen zur Förderung von FF-PVA sowie den weiteren o.g. Ka-
tegorien werden in § 37 Abs. 1 EEG definiert. Im Rahmen der Eignungsanalyse wird die För-
derfähigkeit für die ermittelten Potenzialflächen geprüft (siehe Kapitel 7). Eine abschließende 
Prüfung ist im Zuge der Projektrealisierung durch die jeweiligen Projektentwickler erforder-
lich. 
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4 Planerische Ziele und Vorgaben 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV 

Das LEP IV beinhaltet die Vorgaben auf Ebene der Landesplanung für den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien. Die hierfür maßgeblichen landesplanerischen Ziele und Grundsätze 
wurden zuletzt im Rahmen der 4. Teilfortschreibung des LEP IV geändert. Mit der Veröffent-
lichung im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1 vom 30.01.2023 ist die 4. Teilfortschreibung 
des LEP IV in Kraft getreten. 

Das LEP IV enthält für die Stadt Ingelheim folgende landesplanerische Festlegungen (siehe 
Abbildung 2): 

¶ Landesweit bedeutsamer Bereich für: 

¶ die Landwirtschaft 

¶ die Forstwirtschaft 

¶ den Grundwasserschutz 

¶ den Hochwasserschutz 

¶ Großräumig bedeutsamer Freiraumschutz, 

¶ Biotopverbund Kernfläche/Kernzone 

Abbildung 2: Auszug aus dem LEP IV (Stadtgebiet schwarz umrandet, Abbildung un-
maßstäblich) 

 

 

Gemäß dem Grundsatz G 166 des LEP, IV 4. Teilfortschreibung sollen Freiflächen-Photovol-
taikanlagen  

¶ flächenschonend, insbesondere auf zivilen und militärischen Konversionsflächen, 

¶ entlang von linienförmigen Infrastrukturtrassen sowie auf  
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¶ ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen er-
richtet werden. Als Kenngröße für vergleichsweise ertragsschwächere landwirt-
schaftliche Flächen soll die regionaltypische Ertragsmesszahl herangezogen wer-
den. 

Weiterhin sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen gemäß Ziel Z 166 a in den Kernzonen und 
Rahmenbereichen der UNESCO-Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Obergerma-
nisch-Raetischer Limes ausgeschlossen. Da sich das Stadtgebiet Ingelheim außerhalb der 
genannten Kernzonen und Rahmenbereiche befindet, bleibt diese Vorgabe ohne Auswir-
kung auf die Potenzialflächenkulisse. 

Mit dem neuen Ziel Z 166 b formuliert das LEP IV, 4. Teilfortschreibung den Auftrag an die 
regionalen Planungsgemeinschaften, in ihren Regionalplänen mindestens Vorbehaltsgebiete 
für Freiflächen-Photovoltaik, insbesondere entlang linienförmiger Infrastrukturtrassen, auszu-
weisen. 

Gemäß dem Grundsatz G 166c soll durch ein regionales und landesweites Monitoring die 
Überplanung und Nutzung von Ackerflächen für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen beobachtet werden. 

4.2 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Der regionale Raumordnungsplan (RROP) Rheinhessen-Nahe 2014 enthält für die Stadt 
Ingelheim am Rhein folgende regionalplanerische Ziele und Grundsätze (siehe Abbildung 3): 

¶ Regionaler Grünzug (Z) 

¶ Grünzäsur, Siedlungszäsur (Z) 

¶ Vorranggebiet regionaler Biotopverbund (Z) 

¶ Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund (G) 

¶ Vorranggebiet Grundwasserschutz (Z) 

¶ Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz (G) 

¶ Vorranggebiet Landwirtschaft (Z) 

¶ Vorranggebiet Wald und Forstwirtschaft (Z) 

¶ Vorbehaltsgebiet Wald und Forstwirtschaft (G) 

¶ Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild (G) 

¶ Vorranggebiet Hochwasserrückhaltung (Z) 

Hinsichtlich der Ansiedlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen enthält der RROP folgende 
Ziele und Grundsätze: 

Gemäß Grundsatz G 168 sollen von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen 
flächenschonend, insbesondere auf zivilen und militärischen Konversionsflächen sowie auf 
ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen errichtet 
werden. 

Nach dem Ziel Z 169 ist die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Kernzone 
des UNESCO-Welterbegebietes ĂOberes Mittelrheintalñ ausgeschlossen. Im Rahmenbereich 
ist die Errichtung zulässig, wenn dies mit dem Status des UNESCO-Welterbes vereinbar ist. 
Da sich das Stadtgebiet Ingelheim außerhalb der genannten Kernzonen und Rahmenberei-
che befindet, bleibt diese Vorgabe ohne Auswirkung auf die Potenzialflächenkulisse. 

Diese Ziele und Grundsätze des RROP Rheinhessen-Nahe entsprechen weitgehend den in 
Kapitel 4.1 genannten landesplanerischen Grundsätzen und Zielen G 166 und Z 166 a. Der 
in dem Grundsatz G 166 nach dem LEP IV enthaltene Zusatz, dass FF-PVA entlang von li-
nienförmigen Infrastrukturtrassen errichtet werden sollen sowie der Hinweis, bezüglich der 
vergleichsweise ertragsschwächeren landwirtschaftlichen Flächen die regionaltypische Er-
tragsmesszahl heranzuziehen ist in der verbindlichen 2. Teilfortschreibung des RROP 
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Rheinhessen-Nahe 2014 nicht enthalten. Derzeit befindet sich die 3. Teilfortschreibung des 
RROP in Aufstellung. Darin soll unter anderem der in Ziel Z 166 b des LEP IV formulierte 
Auftrag an die regionalen Planungsgemeinschaften, mindestens Vorbehaltsgebiete für FF-
PVA auszuweisen, umgesetzt werden. 

Abbildung 3: Auszug aus dem RROP Rheinhessen-Nahe (Stadtgebiet schwarz um-
randet, Abbildung unmaßstäblich) 

 

 

5 Methodische Vorgehensweise 

Grundlage der planerischen Steuerung von FF-PVA ist die Ausarbeitung eines schlüssigen 

gesamträumlichen Planungskonzeptes, das sich über das gesamte Stadtgebiet erstreckt und 

darüber Auskunft gibt, auf welchen Erwägungen die Potenzialflächen und die Ausschlussge-

biete für die FF-PVA beruhen. Die Entwicklung des Planungskonzepts vollzieht sich in einem 

mehrstufigen Verfahren und gliedert sich hierbei in eine Restriktionsanalyse (Stufe I) und 
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eine Eignungsanalyse (Stufe II). Der methodische Ablauf der Flächenfindung ist schematisch 

in Abbildung 4 dargestellt. 

Die Restriktionsanalyse umfasst in einem ersten Arbeitsschritt die Ermittlung der Flächen, 
die aufgrund von rechtlichen oder tatsächlichen Gründen für eine Photovoltaiknutzung nicht 
in Frage kommen, wie etwa bestehende und geplante Siedlungsflächen (Ausschlussflä-
chen). Darüber hinaus werden Kriterien definiert, die hinsichtlich der Errichtung von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen erheblichen Vorbehalte darstellen, die zu einem weiteren Aus-
schluss von Flächen führen. 

Die hiernach verbleibenden Potenzialflächen werden anschließend im Rahmen der Eig-

nungsanalyse vertiefend anhand ihrer Kenndaten, der planerischen Ziele und Vorgaben, 

schutzgutbezogen, anhand ihrer energiewirtschaftlichen Eignung und der Erfüllung von För-

derkriterien gemäß dem EEG betrachtet. Hierbei wird unter anderem auch die Entfernung 

zum nächsten Einspeisepunkt in das Stromnetz in die Analyse eingestellt. Zudem werden 

die Potenzialflächen mit weiteren Belangen, die eine mögliche besondere Eignung entfalten 

in Beziehung gesetzt (z.B. Überlagerung mit Datensätzen zu ertragsschwachen Ackerflä-

chen, Nähe zu vorbelasteten Flächen wie z.B. Altablagerungen). Die Eignungsanalyse er-

folgt hierbei in Form von Steckbriefen. 

Grundlage der weiteren Flächenbewertung sind zudem folgende Unterlagen: 

¶ Landschaftsplan mit Grundlagenuntersuchungen zu Flora, Landschaftsbild und Er-
holung 

¶ Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (LANIS) 

¶ Artenanalyse (Pollichia und LfU)  

¶ Data Scout Rheinland-Pfalz (MKUEM) 

¶ Kartenviewer Landesamt für Geologie und Bergbau 
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Abbildung 4: Methodik der Flächenfindung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 Restriktionsanalyse 

6.1 Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Ausschlusskriterien, die zu Ausschlussflächen 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen führen. Diese werden als Themenkomplexe zu-
sammengefasst. Nach jedem Themenblock werden die Flächen in einer Abbildung darge-
stellt. Die Darstellungen des vorgelagerten Themenblocks werden in der Abbildung des 
nächsten Themenblocks in grau wiederholt, so dass sukzessive die Potenzialflächen für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen entwickelt werden. 

Es werden folgende Themenkomplexe definiert: 

¶ Siedlungsflächen 

¶ Infrastruktur 

¶ Naturschutz, Wasser 

¶ Regionalplanerische Vorrangfunktionen 

 
Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

Ausschluss von Flächen innerhalb des Stadtgebiets, auf denen aus tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen dauerhaft 
ausgeschlossen ist, z.B.:  

Å Bestehende Bauflächen 
Å Bestimmte regionalplanerische Vorrangfunktionen 
Å Naturschutzgebiete 
Å NATURA 2000-Gebiete 
Å é 

 

STUFE I: RESTRIKTIONSANALYSE 
Unter Zugrundelegung vorhandener Daten- und Unterlagenmaterialien, bezogen auf das Stadtgebiet 

Weitere Ausschlusskriterien 
Ausschluss von Flächen, für die eine Nutzung mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen zwar nicht 
tatsächlich oder rechtlich ausgeschlossen ist, die jedoch ein vergleichsweise hohes Konfliktpo-
tenzial aufweisen bzw. mit hohen Vorbehalten belastet sind und daher nicht für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen zur Verfügung stehen sollen, z.B.: 

Å Ackerflächen mit einer vergleichsweise hohen Ertragsmesszahl  
Å Hangrutschgebiete 
Å Flächen mit einer Größe < 5 ha 
Å é 

 
Å Waldflächen 
Å é 
Å é 

Å  

 

STUFE II: EIGNUNGSANALYSE 
bezogen auf die einzelnen Potenzialflächen 

Potenzialflächen 

Ermittlung der Eignung (Konfliktpotenzial)  
der jeweiligen Potenzialflächen 

Weitere Kriterien, unter Zugrundelegung vorhandener  
Daten- und Unterlagenmaterialien 

 geeignet nicht geeignet 

Potenzialflächen 
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Tabelle 1: Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Siedlungsflächen 

1 Siedlungsflächen gemäß dem Flächen-
nutzungsplan der Stadt Ingelheim am 
Rhein: 

¶ Wohnbauflächen 

¶ Gemischte Bauflächen 

¶ Gewerbliche Bauflächen 

¶ Sonderbauflächen 

¶ Gemeinbedarfsflächen 

¶ Grünflächen 

¶ Flächen für Versorgungsanlagen 

¶ Parkplätze 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche als Stand-
ort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht verfüg-
bar.  

¶ Hinweis zu gewerblichen Bauflächen: Der Flächen-
nutzungsplan stellt drei gewerbliche Bauflächen 
dar, die bislang keiner gewerblichen Nutzung zuge-
führt und somit noch nicht bebaut wurden. Da Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen als Gewerbebetriebe 
aller Art in der Regel in Gewerbegebieten zulas-
sungsfähig sind, werden diese Bauflächen nicht als 
Ausschluss für FF-PVA berücksichtigt. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am 
Rhein 2008 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

2 Bebauung im Außenbereich (Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude, die nicht ge-
mäß § 34 Abs. 1, 2 und 4 BauGB den 
im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len zuzurechnen sind) 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche als Stand-
ort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht verfüg-
bar.  

ALKIS, Stand November 

2020 
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Abbildung 5: Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen Nr. 1-2 ï Siedlungsflächen 
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Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Infrastruktur 

3 Straßenverkehrsanlagen: 

¶ Bundesautobahn 

¶ Bundesstraße 

¶ Landesstraße 

¶ Kreisstraße 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht 
verfügbar. 

¶ DVW Merkblatt 17-2018: Es wird davon ausgegan-
gen, dass der Bau von Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen innerhalb der Bauverbotszonen grundsätzlich 
möglich ist.  

¶ Sollten sich Potenzialflächen ganz oder teilweise in-
nerhalb von Bauverbotszonen gemäß § 9 FStrG 
und § 22 LStrG befinden, ist eine Abstimmung mit 
der zuständigen Straßenbauverwaltung erforder-
lich. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am 
Rhein 2008 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

4 Schienenverkehrsanlagen ¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht 
verfügbar. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am 
Rhein 2008 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

5 Luftverkehrsanlagen 

¶ Flugplatz Mainz-Finthen 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht 
verfügbar. 

¶ FNP Zweckverband 

Layenhof / Münch-

wald, Stand Vorent-

wurf, Januar 2020 
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Abbildung 6: Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen Nr. 3 - 5 ï Infrastruktur 
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Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Naturschutz, Wasser 

6 Naturschutzgebiete 

¶ ĂFulderaue ï Ilmenaueñ NSG-
7339-056 

¶ ĂIngelheimer D¿nen und 
Sandeñ NSG-7339-057 

¶ ĂSandlacheñ NSG-7339-058 

¶ ĂNordauslªufer Westerbergñ 
NSG-7339-081 

¶ ĂGartenwieseñ NSG-7339-127 

¶ ĂHangflªchen um den Heides-
heimer Wegñ NSG-7339-064 

¶ ĂSandgrube am Weilersbergñ 
NSG-7339-063 

¶ ĂAm Rothen Sandñ NSG-7339-
062 

¶ ĂHangflªchen s¿dºstlich Hei-
desheimñ NSG-7339-206 

¶ ĂHºllenbergñ NSG-7315-056 

¶ ĂLennebergwaldñ NSG-7339-
060 

¶ ĂHaderaue-Kºnigsklinger Aueñ 
NSG-7339-059 

¶ ĂWiesen am Layenhof - Ober-
Olmer Waldñ NSG-7339-225 

¶ Vollzugshinweise zur ñLandesverordnung ¿ber Ge-
bote für Solaranlagen auf Grünlandflächen in be-
nachteiligten Gebietenò (MKUEM, 2018): 

Ausschluss von Flächen in Naturschutzgebieten für 
den Bau von PV-Freiflächenanlagen. 
 

¶ Aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen 
wird die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Na-
turpark-Kernzonen und geschützten Landschafts-
bestandteile ausgeschlossen. 

Landschaftsinformati-
onssystem Rheinland-
Pfalz (LANIS, 2023) 

7 NATURA 2000-Gebiete 

¶ FFH-Gebiet ĂKalkflugsandge-
biet Mainz-Ingelheimñ FFH-
6014-302 

¶ FFH-Gebiet ĂRheinniederung 
Mainz-Bingenñ FFH-5914-303 

¶ Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
in NATURA 2000-Gebieten erfordert eine FFH-Ver-
träglichkeitsuntersuchung. Im Sinne der Vorsorge 
werden die NATURA 2000-Gebiete für die Errich-
tung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausge-
schlossen. 

Landschaftsinformati-
onssystem Rheinland-
Pfalz (LANIS, 2023) 
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Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

¶ VSG ĂRheinaue Bingen-Ingel-
heimñ VSG-6013-401 

¶ VSG ĂD¿nen- und Sandgebiet 
Mainz-Ingelheimñ VSG-6014-
401 

¶ VSG ĂSelztal zwischen Hahn-
heim und Ingelheimñ VSG-
6014-402 

¶ VSG ĂOber-Hilbersheimer Pla-
teauñ VSG-6014-402 

8 Geschützte Biotope gemäß § 30 
BNatSchG und § 15 LNatSchG 

¶ Gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen ver-
boten, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung der geschützten Bio-
tope führen können, verboten. 

Landschaftsinformati-
onssystem Rheinland-
Pfalz (LANIS, März 
2023) 

9 Fließgewässer inkl. dem gesetzlichen 
Überschwemmungsgebiet, Standge-
wässer, Hochwasserrückhaltung (Pol-
der Ingelheim) 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht 
verfügbar. 

Data Scout Rheinland-
Pfalz, 2023 

10 Trinkwasserschutzgebiete, Zone I ¶ In Wasserschutzgebieten ist innerhalb der festge-
setzten Wasserschutzzone I die Errichtung bauli-
cher Anlagen gemäß Rechtsverordnung unzuläs-
sig. 

Data Scout Rheinland-
Pfalz, 2023 
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Abbildung 7: Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen Nr. 6 - 10 ï Naturschutz, Wasser 
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Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Regionalplanerische Vorrangfunktionen 

11 Landesweiter Biotopverbund, Vorrang-
gebiet Regionaler Biotopverbund 

¶ Diese Flächen dienen insbesondere der Sicherung 
der Populationen von wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten und der Bewahrung, Wiederherstellung 
und Entwicklung von funktionsfähigen ökologischen 
Wechselbeziehungen (§ 21 Abs. 1 BNatSchG). 
Diese Funktionen sollen erhalten und die Errichtung 
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht beein-
trächtigt werden. 

¶ Landesentwicklungs-
programm LEP IV 

¶ Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhes-
sen-Nahe 2014 

12 Grünzäsur ¶ Z 53 RROP Rheinhessen-Nahe: 
In den (é) Gr¿nzªsuren d¿rfen nur Vorhaben zu-
gelassen werden, die die Funktionen (é) der 
Grünzäsuren nicht beeinträchtigen oder unvermeid-
lich und im überwiegenden öffentlichen Interesse 
unabdingbar notwendig sind. (é) in den Grünzäsu-
ren ist eine Bebauung grundsätzlich nicht zulässig. 

Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 

13 Vorranggebiet Wald und Forstwirt-
schaft 

¶ Bei dem Stadtgebiet der Stadt Ingelheim handelt es 
sich um ein waldarmes Gebiet, welches im Außen-
bereich überwiegend durch landwirtschaftliche Nut-
zung insb. Wein, Obst- und Ackerbau geprägt ist. 
Dem Schutz verbleibender Waldflächen kommt da-
her eine wichtige Rolle zu. Waldflächen sollen dem-
zufolge nicht für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen zur Verfügung stehen. 

Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 
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Abbildung 8: Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen Nr. 11 - 13 ï Regionalplanerische Vorrangfunktionen 
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6.2 Weitere Ausschlusskriterien 

Es werden folgende Themenkomplexe definiert: 

¶ Ertragsmesszahl 

¶ Hangneigung, Hangrutschung 

¶ Wein- und Obstanbau 

¶ Flächengröße 

Nr. Ausschlusskriterium  

 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Ertragsmesszahl (EMZ) 

14 ¶ Ackerflächen mit einer Ertrags-

messzahl > 55 

¶ LEP IV, Grundsatz G 166:  
ĂFreiflªchen-Photovoltaikanlagen sollen (é) auf er-
tragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten 
Acker- und Grünlandstandorten errichtet werden. 
Als Kenngröße für vergleichsweise ertragsschwä-
chere landwirtschaftliche Flächen soll die regional-
typische Ertragsmesszahl herangezogen werden.ñ 

Großmaßstäbliche Bo-
deninformationen für 
Hessen und Rheinland-
Pfalz (Hessisches Lan-
desamt für Umwelt und 
Geologie, Landesamt für 
Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, 2008) 
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Nr. Ausschlusskriterium  

 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

¶ Auszug aus der Begründung zu Grundsatz G 166: 
ĂHinweise zur Ertragsschwªche lassen sich z.B. 
auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch 
regional zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist 
hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 des 
Bodenschätzungsgesetzes (é) heranzuziehen. Die 
landesweit durchschnittliche EMZ liegt bei 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen 
werden, dass Flächen mit einer EMZ kleiner als 35 
tendenziell ertragsschwächer sind. Im speziellen 
können auf Ebene der zuständigen kommunalen 
Verwaltungseinheiten die lokal typischen durch-
schnittlichen EMZ abweichen, In diesen Fällen sol-
len die jeweils zuständigen Träger der Bauleitpla-
nung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ 
zur angemessenen Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Be-
triebe ihrer Abwägung zugrunde legen.ñ 

¶ Die durchschnittliche Ertragsmesszahl im Stadtge-
biet Ingelheim beträgt 55 und weicht damit deutlich 
von der landesweit durchschnittlichen Ertragsmess-
zahl ab. Aufgrund der nach oben abweichenden 
durchschnittlichen Ertragsmesszahl gegenüber 
dem Landesdurchschnitt liegt der Großteil der land-
wirtschaftlichen Flächen in Ingelheim über der 
Kenngröße von 35. Eine Anwendung des Landes-
durchschnittes von 35 mit einem Ausschluss von 
Flächen für FF-PVA, die über der Kenngröße von 
35 liegen hätte zur Folge, dass nahezu keine Flä-
chenpotenziale für FF-PVA im Stadtgebiet vorlä-
gen. Die Stadt Ingelheim macht daher von der 
Möglichkeit Gebrauch, die durchschnittliche Er-
tragsmesszahl von 55 als regionaltypische Ertrags-
messzahl im Sinne des G 166 LEP IV, 4. Teilfort-
schreibung zu Grunde zu legen. 
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Abbildung 9: Weitere Ausschlusskriterien Nr. 14 ï Ertragsmesszahl (EMZ) 
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Nr. Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage  

Hangneigung, Hangrutschung 

15 Flächen mit einer Hangneigung > 20 
Grad 

¶ Stark geneigte Flächen > 20 Grad sollen aufgrund 
der negativen Auswirkungen auf das Landschafts-
bild sowie der höheren Bau- und Unterhaltungskos-
ten nicht für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung stehen. 

Kartenviewer des Lan-
desamts für Geologie 
und Bergbau, 2023 

16 Nachgewiesene und vermutete 
Rutschgebiete gemäß der Hangstabili-
tätskarte 

¶ Aus Gründen der Standsicherheit von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen ist deren Errichtung in nachge-
wiesenen und vermuteten Rutschgebieten ausge-
schlossen. 
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Abbildung 10: Weitere Ausschlusskriterien Nr. 15 - 16 ï Hangneigung, Hangrutschung 

   
















